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Die Verantwortlichkeit des Ubungsleiters bei Verletzung
von Sicherheitsvorschriften

Von Oblt. Ch. Schindler

Die Durchfiithrung von militirischen Ubungen, insbesondere
von ScharfschieBiibungen, ist immer mit gewissen Risiken ver-
bunden. Um die Gefahr von Ungliicksfillen und Beschidigung
von Sachwerten auf ein Minimum herabzusetzen, wurde eine
groBe Zahl von Sicherheitsvorschriften! aufgestellt. Diese Be-
stimmungen werden erfahrungsgemill vom Ubungsleiter ge-
legentlich auBer acht gelassen, sei es aus Unkenntnis, sei es aus
einer gewissen Sorglosigkeit. Gliicklicherweise fiihrt nicht jede
Verletzung einer Sicherheitsvorschrift zu einem Ungliicksfall.
Wenn aber das Nichtbeachten einer Sicherheitsvorschrift zur
To6tung oder Verletzung von Militir- oder Zivilpersonen oder
zur Beschidigung von Heeresmaterial oder des Eigentums von
Zivilpersonen fiihrt, stellt sich die Frage der Verantwortlichkeit
des Ubungsleiters.

Fiir die durch eine militirische Ubung entstandenen Personen-
und Sachschiden haftet in erster Linie der Bund. Die Artikel 27
bis 29 der Militirorganisation regeln die Haftpflicht des Bundes,
wenn die Geschidigten Zivilpersonen sind. Hier haftet der Bund,
wenn nicht héhere Gewalt oder Verschulden des Getéteten, Ver-
letzten oder Geschidigten vorliegt. Bei Totung oder Verletzung
von Militirpersonen haftet ebenfalls der Bund, und zwar nach
den Vorschriften des Gesetzes iiber die Militirversicherung.

Der Ubungsleiter ist dafiir verantwortlich, daf3 die Sicherheits-
vorschriften eingehalten werden. Verletzt er diese Sicherheits-
vorschriften und entsteht ein Unfall oder ein Sachschaden, so ist
der Ubungsleiter dafiir verantwortlich. Bei dieser Verantwortung
mufl die strafrechtliche und die zivilrechtliche auseinander-
gehalten werden.

Strafrechtliche Verantwortung

Artikel 72 des Militirstrafgesetzes bestimmt, daB derjenige,
welcher ein Reglement oder eine andere allgemeine Dienstvor-
schrift verletzt, mit Gefingnis bis zu 6 Monaten bestraft wird. In
leichten Fillen erfolgt disziplinarische Bestrafung. Der Ubungs-
leiter kann sich nicht darauf berufen, daB3 er die Sicherheitsvor-
schriften nicht gekannt habe; er ist entsprechend seiner Ausbil-
dung und seiner Funktion verpflichtet, die Sicherheitsvorschrif-
ten zu kennen. Hiufig kommen dann bei der strafrechtlichen
Beurteilung zu der Verletzung von Dienstvorschriften noch
andere Tatbestinde hinzu: fahrlissige Totung, fahrlissige Korper-
verletzung, fahrlissige Storung des Eisenbahnverkehrs usw.

Bei vorsitzlicher oder fahrlissiger Beschidigung von Heeres-
material erfolgt Bestrafung wegen Materialverschleuderung
nach Artikel 73 des Militirstrafrechts (Gefingnis oder Dis-
ziplinarstrafe).

Eine Bestrafung wegen Beschidigung von fremden Sachen
kann nur erfolgen, wenn die Beschidigung vorsitzlich, das hei3¢
mit Wissen und Willen, erfolgt ist.

Da sogar bei sorgfiltiger Vorbereitung der Ubung durch den
Ubungsleiter unerwartete Gefahren auftauchen konnen, trifft
auch die iibende Truppe selber eine Sorgfaltspflicht. Es ist
Pflicht der Sicherheitsorgane, der Vorgesetzten und der Schiitzen,
das Zielgelinde vor Feuereroffnung kurz abzusuchen. Beim Auf-
tauchen von Gefahren ist das Feuer unverziiglich einzustellen.

Beispiele fiir strafrechtliche Verantwortung:

! Insbesondere gilt Reglement s1.30: «Sicherheitsvorschriften fiir
GefechtsschieBen», Ausgabe 15. August 1965.
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- Ein Oberleutnant fiihrte gegen SchluB des Wiederholungs-
kurses eine Sprengiibung durch. Da der Munitionsriickschub
bereits organisiert war, sollte wenn moglich keine Munition
mehr zuriickgenommen werden. Am SchluB der Ubung
waren aber noch Sprengkapseln vorhanden. Der Ubungsleiter
befahl einem Untergebenen, diese Sprengkapseln zusammen-
zubinden und so zur Detonation zu bringen. Er wollte die
Wirkung eciner solchen Sprengladung ausprobieren. Leider
erfolgte dann die Detonation, wihrend der beauftragte Unter-
offizier mit dem Zusammenbinden der Sprengkapseln be-
schiftigt war, was zu einer schweren Verletzung des Unter-
offiziers fiihrte. Da das Herstellen von Sprengladungen aus
Sprengkapseln verboten ist, wurde der Ubungsleiter wegen
Verletzung einer Dienstvorschrift und fahrlissiger Korper-
verletzung mit einer bedingten Gefingnisstrafe bestraft.

~ Eine Rekrutenkompagnie fiihrte unter Leitung des Kompagnie-
kommandanten ein ZugsgefechtsschieBen durch. Die Ubung
wurde durch den Kompagnieinstruktor iiberwacht. Eine
Sturmgewehrgruppe erhielt einen Feuerunterstiitzungsauftrag.
Der Stellungsraum dieser Gruppe wurde unmittelbar vor Be-
ginn der ScharfschieBiibung auf Weisung des Kompagnie-
kommandanten und im- Einverstindnis des Kompagnie-
instruktors etwas verschoben, ohne daB3 sich diese beiden Of-
fiziere an Ort und Stelle von der Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften iiberzeugten. Die neue Waffenstellung dieser
Sturmgewehrgruppe war nun so, dal zwischen ihr und dem
Zielhang die Kabel einer im Betrieb befindlichen Seilbahn
durchliefen. Ein Sturmgewehrschiitze traf mit einem Schuf3
(Seriefeuer) dieses Kabel und beschidigte es erheblich, was
cinen tagelangen Betriebsunterbruch zur Folge hatte. Der
Schaden, den der Bund zu vergiiten hatte, betrug rund
40 000 Franken.

Artikel 134 der Sicherheitsvorschriften verbietet das Uber-
oder UnterschieBen von Seilen von Schwebebahnen. Diese
Vorschrift wurde hier verletzt, und gleichzeitig wurde der
Eisenbahnverkehr (dazu gehtren auch Schwebebahnen) ge-
fihrdet und gestort.

Der Kompagnickommandant wurde zu 5 Tagen Gefingnis,
der Kompagnieinstruktor zu 3 Tagen Gefingnis (beides be-
dingt), der Sturmgewehrschiitze mit einem Verweis bestraft.
Die Bestrafung des Sturmgewehrschiitzen erfolgte, weil er das
Feuer nicht einstellte, obschon er gesehen hat, daB das Kabel
der Seilbahn quer durch seinen Korntunnel verlief.

Zivilrechtliche Verantwortung

Wie bereits erwihnt, haftet fiir Personen- und Sachschiden,
die durch militirische Ubungen entstehen, in erster Linie der
Bund. Wenn der Bund fiir einen Schaden aufkommen muB,
steht thm nach dem Verwaltungsreglement von 1958 gegeniiber
dem Ubungsleiter und eventuell weiteren Personen ein RegreB3-
recht zu. Dieses RegreBrecht besteht fiir jegliches Verschulden
(Vorsatz oder Fahrlissigkeit). Die Eidgendssische Militirver-
waltung ist indessen sehr zuriickhaltend mit der Geltendmachung
von solchen RegreBanspriichen, und zwar aus Griinden all-
gemein militirpolitischer Natur. Vielfach 1iBt es die Militir-
verwaltung mit symbolischen Beitrigen bewenden. Auch dazu
ein Beispiel:
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- Ein Kompagnickommandant leitete eine ScharfschieBiibung,
die in zwei Ubungen unterteilt war. Infolge mangelhafter
Vorbereitung und Besprechung geriet die Truppe der einen
Ubung in den Kugelfang der anderen Ubung. Dabei wurde
ein Wehrmann getétet. Der Kompagniekommandant wurde
wegen fahrlissiger Tétung und Verletzung von Sicherheits-
vorschriften zu einer bedingten Gefingnisstrafe verurteilt.
Obschon die Militirversicherung fiir einen schr grofen
Schadenbetrag aufkommen muBte, verzichtete die Militir-
verwaltung auf die Geltendmachung von RegreBanspriichen.

Trotz dieser largen Praxis besteht fiir den Ubungsleiter selbst-
verstindlich keine absolute Sicherheit, daB3 er zivilrechtlich nicht
einmal haftbar gemacht werden konnte. Es stellt sich deshalb die
Frage, ob er zur Abdeckung dieses Risikos cine Haftpflichtver-
sicherung abschlieBen soll. Freilich bietet auch eine Haftpflicht-
versicherung keinen hundertprozentigen Schutz gegen Haft-
pfichtanspriiche, da den Versicherungsgesellschaften bei grobem
Verschulden des Versicherten auch ein RegreBanspruch gegen-
iiber diesem zusteht. Immerhin ist der Versicherte dann sicher,
daB er bei Verursachung von Schaden infolge eines leichten Ver-
schuldens nicht aus eigener Tasche bezahlen muB.

Viele Oftiziere haben bereits eine Privathaftpflichtversiche-
rung. Aus der Police ist ersichtlich, ob auch Haftpflichtanspriiche

aus dem Militirdienst gedeckt sind (bei vielen Versicherungs-
gesellschaften trifft dies zu).

Um denjenigen Offizieren, die noch keine Haftpflichtver-
sicherung haben, eine giinstige Versicherungsgelegenheit zu bie-
ten, hat die Schweizerische Offiziersgesellschaft mit der Schwei-
zerischen Unfallversicherungsgesellschaft in Winterthur und mit
der «Neuenburger» Schweizerischen Allgemeinen Versiche-
rungsgesellschaft in Neuenburg einen Vertrag abgeschlossen,
wonach sich alle Mitglieder der Schweizerischen Oftiziers-
gesellschaft bei diesen Gesellschaften versichern lassen kénnen.

Die Versicherungsleistungen betragen: pro Person Franken
200 000.—, pro Ereignis (Personenschaden) Fr. 500 000.-, Sach-
schaden Fr. 50 000.-.

Die Jahresprimien betragen: fiir Arzte, Tierirzte und Berufs-
offiziere Fr. 25.70, fiir alle iibrigen Offiziere Fr. 7.60.

Mit Riicksicht auf diese niedrigen Primien diirfte es sich un-
bedingt empfehlen, eine solche Haftpflichtversicherung abzu-
schlieBen.

Wichtiger noch als jede Versicherung ist fiir den Ubungsleiter
eine sorgfiltige und gewissenhafte Vorbereitung und Durch-
fihrung einer militirischen Ubung unter Beachtung der ein-
schligigen Sicherheitsvorschriften.

Probleme der psychologischen Kampffiihrung im Wintergebirgskrieg

Von Major O. Bettschart und Hptm. H. Dubs

Der vorliegende Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines
Beitrages zu einer Studie iiber den Wintergebirgskrieg. Sie
erhebt weder den Anspruch auf materielle noch auf wissen-
schaftliche Vollstindigkeit, sondern sie soll als Anregung zur
Diskussion iiber die Probleme der psychologischen Kampf-
fiihrung dienen und zeigen, wie sie zu konkreten MaBnahmen
fiithren kann. )

1. Die besondere psychische Situation

Wichtigstes Merkmal der psychologischen Kampffiihrung im
Wintergebirgskrieg ist wohl, daB die politischen, sozialen und
ideologischen Faktoren von untergeordneter Bedeutung sind.
Man wird sich darauf beschrinken konnen, den Truppen in
Erinnerung zu rufen, wofiir sie kimpfen, wihrend die Abwehr
fremder Einfliisse im Hintergrund bleibt. Dagegen treten die
allgemein menschlichen Probleme, besonders jene des Uber-
lebens, in den Vordergrund.

Die wichtigsten individual-psychologischen Kennzeichen des
Wintergebirgskrieges sind: die Angst, die Vereinsamung und die
Passivitit. Besonders stark wird sich die Angst bemerkbar ma-
chen, wobei die Angst vor den Gefahren des Gebirges und der
Kilte oft diejenige vor dem Feind iiberwiegt. Die Vereinsamung,
unter welcher der Gebirgskimpfer im Winter besonders leidet,
wird durch ungeniigende Verbindungen und unregelmiBigen
Nachschub verschirft. In unseren Verhiltnissen wird besonders
belastend der Gedanke an das ungewisse Schicksal der Angehéri-
gen sein, die sich im Falle eines Kampfes im Gebirge im feind-
besetzten Gebiete befinden werden. Die erhdhten korperlichen
Anforderungen konnen zu lihmender Passivitit und sogar zu
Fluchtversuchen fiihren. Das wird besonders dort der Fall sein,
wo kleine Gruppen oder einzelne Leute auf sich allein gestellt
sind (Sicherungen, Patrouillen und Wachen).

Gruppenpsychologisch sind drei Gefahrenmomente besonders
zu beachten: die Schwierigkeiten der Gruppenbildung, die
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Schwierigkeiten der Gruppen gegen auBen (gegeniiber andern
Gruppen und der Befehlshierarchie), Schwierigkeiten innerhalb
der Gruppe durch Storung deren Homogenitit.

Die Schwierigkeiten der Gruppenbildung werden vor allem
dort auftreten, wo Angehdorige von verschiedenen Einheiten auf
engem Raum zusammenleben miissen. Das gilt vor allem fiir die
wenigen Dorfer im Gebirge, fiir die Festungen und Baracken,
wo jene Einheiten und Elemente zusammenkommen, die auf
feste Hiuser und geheizte Riume fiir ihre Arbeit angewiesen
sind (Stibe, Nachrichtenpersonal, Sanitit, Truppen mit kilte-
empfindlichem Material usw.). Das fithrt zum Kampf um die
wenigen Unterkiinfte, zu Kompetenziiberschreitungen, Diszi-
plinlosigkeit und Geriichtebildung.

Die Schwierigkeit der Gruppe nach auBen beruht auf der
durch die experimentelle Soziologie erhirtete Tatsache, daB «das
Wir-Erlebnis eine sehr weitgehende Unifikation voraussetze, die
sich im Extremen auf die Schwarz-WeiB-Formel bringen l3Bt:
Wir sind gut, die andern aber sind schlecht» (Hofstitter, « Grup-
pendynamik», 1957, S. 98). So bilden sich bestimmte Meinungen
innerhalb der Gruppe (gruppenpsychologisch «aggressive Stereo-
type» genannt), die sich sowohl gegen die Befehlshierarchie als
auch gegen die andern Gruppen richten, die beide als Verur-
sacher der gegenwirtigen Schwierigkeiten empfunden werden.
Verstirkt konnen diese Erscheinungen noch werden, wenn die
Gruppen durch die Fithrer nach physischen Stirkern und
Schwichern selektioniert werden (zum Beispiel die Stirkern in
den Kampfgruppen, die Schwichern bei den Trigern). Die
Folgen davon sind ein Sinken der Leistungsfihigkeit der Ein-
heiten, ein halbes, weil nur noch formelles Ausfithren von Be-
fehlen und schlieBlich Desorganisation.

Die Homogenitit der Gruppe kann bei langdauernden Dien-
sten in isolierten Gruppen durch asoziale Elemente, besonders
auch durch Homosexuelle, gestort werden. Letztere werden sich

17



	Die Verantwortlichkeit des Übungsleiters bei Verletzung von Sicherheitsvorschriften

